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Beschlussvorlage 
PA/098/2023 

 
 

 

 
 

 

Beratung Datum Behandlung Ziel 

Personal- und Organisationsausschuss 24.10.2023 öffentlich Beschluss 
 

Betreff: 

Assistenzkraftmodell Qualifizierung zur/zum Staatlich geprüften Kinderpfleger/in 
Förderung über §§ 81 ff SBG III Qualifizierungschancengesetz 
 
Anlagen: 

Bericht 
Anlage 

 
Sachverhalt (kurz): 
 
Es wird beabsichtigt, ab dem Einstellungsjahr 2024 (Beginn 01.09.2024) für zwei Durchläufe in 
eine von der Agentur für Arbeit Nürnberg geförderte Qualifizierung zur Staatlich geprüften 
Kinderpflegerin/zum Staatlich geprüften Kinderpfleger einzusteigen. Der Bedarf an qualifizierten 
pädagogischen Fachkräften in Kindertageseinrichtung ist anhaltend hoch. Trotz größtmöglicher 
Anstrengungen der Fachdienstelle J und PA wird es zunehmend schwieriger, ausreichend viele 
Nachwuchskräfte für den Erziehungsdienst zu gewinnen. Pro Durchlauf sind 10 Teilnehmende 
vorgesehen. 
 
 

1. Finanzielle Auswirkungen: 

  Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen 

 Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 (→ weiter bei 2.) 

  Nein (→ weiter bei 2.) 

  Ja 

  Kosten noch nicht bekannt 

  Kosten bekannt 
 

 Gesamtkosten 550.000 € Folgekosten       € pro Jahr 

     dauerhaft   nur für einen begrenzten Zeitraum 

 davon investiv       € davon Sachkosten       € pro Jahr 

 davon konsumtiv 550.000 € davon Personalkosten       € pro Jahr 
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Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? 
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, 
ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: 

  Nein (→ weiter bei 3.) 

  Ja 

  Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans 

 
 Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von       Vollkraftstellen (Einbringung 

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) 

  Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 

 

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt   (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

3. Diversity-Relevanz: 

  Nein 
 

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

 
  Ja Die Ausbildungsangebote der Stadt Nürnberg stehen allen Menschen offen. Im 

Erziehungsdienst überwiegt weiterhin der Anteil an weiblichen 
Nachwuchskräften bzw. Mitarbeitenden. 

 

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: 
 

   RA und DiP (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 

   J 
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Beschlussvorschlag: 
 
Soweit die Agentur für Arbeit Nürnberg ab dem Einstellungsjahr 2024 (Beginn 01.09.2024) 
wieder eine Qualifizierung zur Staatlich geprüften Kinderpflegerin bzw. zum Staatlich geprüften 
Kinderpfleger mit entsprechender Förderung anbietet, können bei der Stadt Nürnberg bis zu 10 
Teilnehmende unter den oben genannten Voraussetzungen eingestellt werden. Gleiches gilt für 
einen potenziellen weiteren Förderzeitraum ab dem Einstellungsjahrgang 2025. 
 
Die notwendigen Finanzmittel für die jeweils 10 Plätze sollen für die entsprechenden 
Haushaltsjahre im Haushaltsaufstellungsverfahren berücksichtigt werden. 
 
Es wird vorgeschlagen, im Stellenplan Teil B eine eigene Position auszuweisen, um für die 
Einstellungsjahre 2024 und 2025 jeweils 10 Plätze nach dem beschriebenen 
Qualifizierungsmodell vergeben und dokumentieren zu können. 
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